
  1 / 2 

 
 
Baden-Württembergische Wertpapierbörse  
Frau Nadine Wenger 
Börsenstraße 4 
70174 Stuttgart 
 
Per E-Mail an: nadine.wenger@boerse-stuttgart.de 

 
 
 
 

 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

der beruflichen Eignung als Börsenhändler 
 
 

Ich 
 
 
Name: ___________________________ Vorname: _________________________ 
 
Anschrift:  __________________________________________________________ 
 
Telefon:__________________________ E-Mail:____________________________   
 
geboren am: ______________________ in: _______________________________ 
 
 
 
beantrage hiermit für den 
 
 
______________ (Prüfungstermin eintragen)  

 
 
die Zulassung zur Börsenhändlerprüfung zum Nachweis der beruflichen Eignung als 
Börsenhändler / Börsenhändlerin gemäß § 3a Abs. 1 der Zulassungsordnung an der 
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse. 
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Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang:  
(Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung nach der Prüfungsordnung) 
 
 
Eine Bescheinigung über die Teilnahme  
an einem Vorbereitungslehrgang   ist beigefügt 
 
        wird nachgereicht  
       
       (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 
(Sofern Sie den jetzt stattfindenden Lehrgang besuchen, wird das Zertifikat nach 
Beendigung des Lehrganges direkt von den Wertpapier-Mitteilungen an uns über-
sandt. Dann bitte „wird nachgereicht“ ankreuzen). 
 
 
 
Die Benachrichtigung über die Zulassung zur Prüfung kann erst erfolgen, wenn 
der Nachweis über die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang erbracht ist. 
 
 
Die Prüfungsgebühr in Höhe von 200,- Euro zzgl. MwSt. ist nach der Zulassung 
zur Prüfung zu überweisen. Es erfolgt hierzu eine gesonderte Zahlungsaufforde-
rung. 
 
 
Einzelheiten zum weiteren Prüfungsverfahren, der Bewertung der Prüfung und 
diesbezügliche Rechtsmittel sowie zu den Zulassungsgebühren regeln die Zulas-
sungsordnung und § 15 der Gebührenordnung der Baden-Württembergischen 
Wertpapierbörse. 
 
 
 
 

(Ort, Datum)    (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Der Antrag kann ausschließlich per E-Mail eingericht werden. 


